
1.1.2015Rentenerhöhung Umrechnungsblatt (für neurechtliche Renten)

Sonderfall-Codes:

Bemerkungen:

AHV-Nr. Name und Vorname AK-Nr.

Leistungsart:

Bei IV-Renten:    1/4-Rente

Invaliditätsgrad des Versicherten %  1/2-Rente

Invaliditätsgrad des Ehegatten %  3/4-Rente

    1/1-Rente

altes ø JE neues ø JE

Rentenskala

neue Rente andere Spezialfälle

Aus anderen Gründen 
gekürzte o. erhöhte bzw. 
nach einer Sonderreg-
elung festges. Leistung

neue Rente mit 
Besitzstandsgarantie 
(SF-Code 91, 92, 93)

neue Rente mit Diffe-
renzbetrag (gemäss Abk. 
F) (SF-Code 79)

neuer Differenzbetrag 
(gemäss Abk. F)

neue Waisenrente 
gemäss SF-Code 36

Besitzstandsgarantie 
9. AHV-Revision

neue Rente des Früh-
invaliden (SF-Code 22)

Minimalgarantie gemäss 
Art. 37 Abs. 2 IVG 
bis ø JE 31’020

neue Rente für Hinter-
lassene von Geburts- 
und Kindheitsinvaliden 
(SF-Code 21)

Minimalgarantie gemäss 
Art. 33bis Abs. 3 AHVG 
bis ø JE 31’020

neue gekürzte Rente (bei 
Selbstverschulden) 
(SF-Code 01)

Prozentsatz der Kürzung

unveränderter bisheriger, 
altrechtlicher Aufschubs-
zuschlag 
(SF-Code 81)

neue Rente mit 
Aufschubszuschlag

318.272.36 d     7.14

ø JE alt x 1175
1170
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Prüfung Plafonierung
gewichtete Rentenskala
neue Plafonierungsgrösse

(Tabellenwert)

 x

neue Rente Mann u. Frau

neue plafonierte Rente
(SF-Code 05)=

neue Rente mit 
Verwitwetenzuschlag

Verwitwetenzuschlag 
20%

Männer 
Vorbezugskürzung vor dem 
65. Altersjahr
neue Rente x 6,8% =
pro vorbezogenes Jahr

neuer Kürzungsbetrag

neue gekürzte Rente

Vorbezugskürzung nach dem 65./ 64. Altersjahr

alter 
Kürzungsbetrag

neuer 
Kürzungsbetrag*

Aufschubszuschlag (Abruf ab 1.1.1997)

alter Auf-
schubszuschlag

neuer Aufschubszu-
schlag*

* Werden mehrere Renten ausgerichtet, ist der   
 Aufschubszuschlag danach wie bisher gemäss dem  
 prozentualen Anteil an der Altersrente aufzuteilen.

1175
1170

1175
1170

=

=

Für die Prüfung der wegen Überversicherung zu kürzenden Kinder- oder Waisenrenten siehe Folgeseite

Fr.

neue gekürzte 
Rente 

* Werden mehrere Renten ausgerichtet, ist der   
 Kürzungsbetrag danach wie bisher gemäss dem  
 prozentualen Anteil an der Altersrente aufzuteilen.

neue Rente

neue Rente mit Auf-
schubszuschlag

Frauen
Vorbezugskürzung vor dem 
64. Altersjahr
neue Rente x 6,8% pro =
vorbezogenes Jahr



1.1.2015Rentenerhöhung Umrechnungsblatt 
(Kürzung wegen Überversicherung, SF-Code 02)
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Ermittlung des neuen jährlichen Kürzungsbetrages
 Rente 

neue jährliche (plafonierte) IV-, Alters-, Witwen-/Witwerrente Fr. 

+ Betrag der neuen jährlichen AHV-Zusatzrente Fr. 

+ Betrag der neuen (plafonierten) jährlichen Kinder-/Waisenrenten Fr. 

Total Fr. 

- Kürzungsgrenze Fr. 

= neuer jährlicher Kürzungsbetrag Fr.  

Ermittlung des neuen Kürzungsbetrages pro Kind
neuer jährlicher Kürzungsbetrag x (plafonierte) Kinder-/Waisenrente 

Fr. x Fr.

Summe sämtlicher ungekürzter (plafonierter) Kinder-/Waisenrenten

= Fr.

neue einzelne (plafonierte) Kinder-/Waisenrente Fr. 

- neuer Kürzungsbetrag Fr. 

Neue gekürzte Kinder-/Waisenrente Fr. 

(kaufmännisch runden)

Datum Visum Kontrolle

alte Kürzungsgrenze neue Kürzungsgrenze
x 1175

  1170

Renten mit Eintritt Versicherungsfall 
ab 1.1.1997 bis 31.12.2007

Renten mit Eintritt Versicherungsfall
ab 1.1.2008 (5. IV-Revision)

Kürzungsgrenze A

massgebendes durchschnittliches Jahresein-  Fr.
kommen

+Betrag der maximalen monatlichen Altersrente  Fr.

 Total Fr.

 x Bruchteil der Hauptrente x

 x Teilrentenfaktor x

 Kürzungsgrenze A Fr.

Kürzungsgrenze A

90% des massgebenden durchschnittlichen   Fr.
Jahreseinkommens  

  x Bruchteil der Hauptrente x

  x Teilrentenfaktor x

  Kürzungsgrenze A Fr.

Kürzungsgrenze B (Mindestgarantie)

150% des Betrages der jährlichen minimalen Altersrente  Fr.

+ 3 jährliche minimale Kinderrenten  Fr.

ab dem 4. Kind pro weiteres Kind erhöht um den Betrag  Fr.
der monatlichen Altersrente

 Total Fr.

 x Bruchteil der Hauptrente x

 Teilrentenfaktor x

 Kürzungsgrenze B Fr.

Die Höhere der Kürzungsgrenze findet Anwendung

Kontrolle, wenn die alte Kürzungsgrenze bekannt ist


